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Für die folgenden Straßen möchten wir wissen, ob der Bebauungsplan geändert werden muss, 
wenn dort zusätzliche Gebäude errichtet werden: 

 
A. August-Bebel-Straße 
B. Ludwig-Windhorst-Straße 
C. Kussmaulstraße  
D. Hertzstraße 
E. Landauer Straße  
F. Germersheimer Straße 
G. Dürkheimer Straße 
H. Kolberger Straße 
I. Königsberger Straße 
J. Küstriner Straße 
K. Elbinger Straße 
L. Insterburger Straße 
M. Schneidemühler Straße 
 
 

 
 

 
Unserer Meinung nach, muss der Bebauungsplan geändert werden, wenn zusätzliche Gebäude 
in diesen Straßen errichtet werden. Sollte die Verwaltung anderer Meinung sein, hätten wir 
gerne für jede der genannten Straßen gewusst, warum ihrer Meinung nach der Bebauungsplan 
nicht geändert werden muss, wenn dort Gebäude errichtet werden, die im Bebauungsplan bis-
her nicht vorgesehen sind. 
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